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ANTRAG 

der Abgeordneten Dr. Brünner, Dr. Stippel 

und Genossen 

No ....... r.1.� .. .1 A 
Präs.: 0 6. APR. 1994 
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betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Studienberechtigungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Studienberechtigungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Studienberechtigungsgesetz (StudBerG), BGBl. Nr . 292/1985, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr.624/1991, wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 wird die Wortfolge " inländische Berufsausbil­
dung" durch die Wendung "in- oder a,usländische Berufsausbil­
dung" ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 3 wird die Z 2 als Z 3 bezeichnet; Z 1 und 2 
lauten: 
" 1. einer Personengruppe angehören, deren Reifezeugnisse öls 

in Österreich ausgestellt gelten' (§ 7 Abs.1 lit.b AHStG); 
2. ein ausschließlich an Hochschulen künstlerischer Richtung 

eingerichtetes Studium anstreben;" 

3. § 3 Abs.3 lautet: 
"(3) Pflichtfächer im Hinblick auf ein studium irregulare 

oder im Hinblick auf Fächer, die anstelle einer zweiten Stu­
dienrichtung gewählt werden, sind vom Rektor vorzuschreiben. 
Abs.1 Z 2 und die Verordnung gemäß Abs. 2 sind sinngemäß anzu­
wenden. " 

4. § 7 -Abs.3 lautet: 
" (3) Mit dem erfolgreichen Abschluß e�nes Diplomstudiums oder eines gleichwertigen in- oder ausländischen Studiums erwirbt 

der Absolvent der Studienberechtigungsprüfung die Studienbe­
rechtigung für alle ordent lichen Universitäts- und Hochschul­
studien; § 6 Abs.3 ist sinngemäß anzuwenden. Auf Antrag hnt der 
Rektor hierüber einen Festste llungsbescheid zu erlassen." 
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5. Dem § 10-Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
" Sie haben die Zulassungsvoraussetzungen von § 2 Abs.l '!. 4, zu 

beurteilen. " 

6. In § 10 Abs. 6 entfä l lt der erste Satz sowie dds Wor� 

"ferner It im bisherigen zweiten Satz des ein lei tenden Texü��,. 

7. § 12 Abs.2 lautet: 
" Der Referent hat bei Vor liegen der übrigen Zuldssung!j'Joc­

aussetzungen dem Rektor die Zulassun� vorzuschlagen, wenn er 

die Voraussetzungen von § 2 Abs.l Z 4 als erwiesen erachtet." 

8. § 13 Abs.4 entfällt. 

9. § 17 Abs.3 lautet: 
.. (3) Den Referenten, den Vorsitzenden der Kommissionen lInd 

den Leitern von mehr als zwei Fächern umfassenden Hochschul­
lehrgängen für die Studienberechtigungsprüfung (§ 5 Abs.!) Lst 
ihr Zeitaufwand angemessen zu vergüten. Als Bundesbea�te h�ben 
sie Anspruch auf Vergütung für Nebentätigkeit nach Mahgc.tl..K:· '\':"s 
Gehaltsgesetzes. Die Vergütung für Lehrgangsleiter ist unL�c 

Berücksichtigung der Fächer- und Tei lnehmerzahl zu bemessen. 
Sie darf einen Jahreshöchstbetrag von S 30.000.- nicht über­
steigen und ist aus den Eingängen an Unterrichtsge l dern zu be­
decken. " 

10. § 19 Abs.4 lautet: 
"(4) § 2 Abs.2 und Abs.3 Z 1 und 2, § 3 Abs.3, § 7 Abs. 3, § 

10 Abs.5 und 6 und § 12 Abs.2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. /1994 treten mit l.Mai 1994 in Kraft." 

1 1. Dem § 19 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt : 

"(5) § 13 Abs.4 tritt mit l .Mai 1994 außer Kraft. 

(6) § 10 Abs.6, S 12 Abs.2 und § ' 13 Abs.4 in der vor dem 
I.Mai 1994 geltenden Fassung sind auf die zu diesem Zeitplli1kt. 
laufenden Zulassungsverfahren noch bis längstens 30.Septp.mLer 
1994 anzuwenden. 

(7 ) § 17 Abs.3 
/1994 tritt mit 

, 
713/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



, -

Begründung 

Das Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum hat auch eine verstärkte Nachfrage nach der Studien­

berechtigungsprüfung seitens Staatsangehöriger der Bundesrepublik 

Deutschland zur Folge. Es ist in diesem Zusammenhang notwendig, § 

2 Abs. 3 Z 1 des Studienberechtigungsgesetzes genauer mit der 

geltenden Fassung von § 7 Abs. 1 und 3 AHStG abzustimmen. Von den 

beiden Mö�lichkeiten, den Zugang zur Studienberechtigungsprüfung 

allen EWR-Bürgern oder nur jenen zu eröffnen, die in Österreich 

im Fall des Besitzes eines Reifezeugnisses auch Anspruch auf 

einen Studienplatz hätten, wird i� Interesse einer mög lichst an 

das AHStG angelehnten Vorgangsweise der zweite Weg vorgeschlagen. 

Allerdings erscheint es in diesem Zusammenhang nicht vertretbar, 

bei der Zulassung vor der Vollendung des 22. Lebensjahres aus­

schließlich österreichische Berufsausbildungen zu akzeptieren (Z 

1 und 2) . 

Bei Studien an künstlerischen Hochschulen mit Reifeprüfung als 

Zulassungserfordernis ergibt sich durch die Anbindung von § 2 

Abs. 3 Z 1 StudBerG an § 7 AHStG eine strengere Rege lung als sie 

sich aus § 23 KHStG ergeben würde. Angesichts der generellen Not­

wendigkeit einer positiven Aufnahmsprüfung so l lte auf das Erfor­

dernis der universitären G leichstel lung als Maturant verzichtet 

werden (Z 2) . 

Die Neuformulierung von § 3 Abs. 3 und § 7 Ahs. 3 (Z 3 und 4) 

ergibt sich aus Änderungen des AHStG (§ 13 Ahs. 3 und § '7 Abs. 

1) . Insbesondere an S 7 Abs. 3 StudBerG wurden nach der Neuformu­

lierung von § 7 AHStG durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 280/1991 

verschiedentlich Erwägungen geknüpft, Inhaber einer Studienbe­

rechtigungsprüfung, die nach Ahsolvierung eines ersten Universi­

tätsstudiums ein zweites in Angriff nehmen wol lten, hat.ten im 

Unterschied zum Beginn ihres ersten Studiums nun auch diE:! Bedin­

gungen der Universitätsberechtigungsverordnung zu ecfULJen. 
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Die Ziffern 5 bis 8 bezwecken die Herausnahme der Studienberech­

tigungskommission aus den einzelnen Zulassungsverfahren zur Stu­

dienberechtigungsprü f ung . Eine Bewertung der Vorbildung de� Be­

werber durch die Studienberechtigungskommission kommt sehr :3 .. ?1 ten 

vor und wirkt in diesen Fällen jedenfalls verfahrensverzögernd. 

Auch in derart igen Fällen wurden in der Folge bei negativen Gut­

achten von den Betroffenen Rechtsmittel ergriffen. Die vorge­

schlagene Änderung hat sohin vorwiegend verwa 1 tungsen tl as tJ?nden 

Charakter. 

An einigen Universitäten wurden umfängliche Lehrgangsangebote zur 

Vorbereitung auf die Studienberechtigungs prüfung entwickelt. 

Jenen Universitätslehrern, die im Auftrag des obersten Kollegi­

alorgans oder eines Fakultätsko llegiums derartige Lehrg�nge orga­

nisieren und leiten, entsteht dadurch einen beträchtlicher Ar­

beitsaufwand , der nicht durchwegs ihrer Dienstverpflichtung sub­

sumiert werden kann, weil ein Lehrgang mit drei oder mehr Fächern 

überwiegend außerhalb der Fachzuständigkeit des betcGffenden 

Universitätslehrers liegt. In diesen Fällen so l lte dem Lehrgangs­

leiter eine Vergütung zuerkannt werden können. Bei der vorge ­

schlagenen Regelung ergibt sich derzeit gesamtösterre i c his c h ein 

j ährlicher Aufwand von rund S 1 20.000,-, welcher aus den i:�iflgän­

gen an Unterrichtsgeldern (zweckgebundene Gebarung) zu bl-�Jecker:. 

se in wird. 
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